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Spruch
Der Berufung wird gemal3 § 66 Abs 4 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBI Nr 51, keine
Folge gegeben und der erstinstanzliche Bescheid vollinhaltlich bestatigt.

Text

Laut Anzeige der Grenzkontrollstelle K¥************ wwyrde vom Berufungswerber als Vertreter des Beférderers, der
einen Gefahrguttransport durchfiihrte, obwohl der Lenker der Beférderungseinheit nicht mit einem Unterlegkeil je
Fahrzeug und einer geeigneten Warnweste ausgeristet war, aufgrund der dadurch gesetzten Ubertretung gegen § 7
Abs 2 Z 7 iVm 8 27 Abs 1 Z 1 GGBG eine Sicherheitsleistung in der Hohe von ? 1453,-- eingehoben, welche die
Bezirkshauptmannschaft X mittels des angefochtenen Bescheides fur verfallen erklarte.

Mittels der fristgerecht durch seinen ausgewiesenen Vertreter gegen die bezeichnete Entscheidung erhobenen
Berufung wird diese ihrem gesamten Inhalt nach angefochten und werden als Berufungsgrinde unrichtige rechtliche
Beurteilung und unrichtige Beweiswirdigung geltend gemacht.

So wird vorgebracht, die Behdrde fuhre in der Begrindung ihrer Entscheidung aus, dass gemal3 § 37 a VStG besonders
geschulte Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes ermachtigt werden kénnen, von Personen, die auf frischer Tat
betreten und bei denen eine Strafverfolgung oder die Strafvollziehung offenbar unmaoglich oder wesentlich erschwert
sein wird, eine vorlaufige Sicherheit festzusetzen und einzuheben. Gemal3 8 37 Abs 5 iVm § 37 a Abs 5 VStG kdnne die
Sicherheit binnen sechs Monaten ab Einhebung der Sicherheitsleistung fur verfallen erklart werden, sobald sich die
Strafverfolgung des Beschuldigten oder der Vollzug der Strafe als unmdoglich erweisen. Da der Beschuldigte den
ordentlichen Wohnsitz im Ausland habe, mit welchem kein Rechtshilfeabkommen bestehe, sei sowohl die Verfolgung,
als auch die Vollstreckung der Strafe unmaoglich und deshalb spruchgemald zu entscheiden gewesen.

Es wdre aber im gegenstandlichen Verwaltungsstrafverfahren bis zum heutigen Datum weder eine Strafverfigung
noch ein Straferkenntnis GUber den Beschuldigten verhangt worden und sei dieser nicht einmal zu einer Rechtfertigung
als Beschuldigter aufgefordert worden, wobei schon daraus ersichtlich sei, dass eine hinreichende Klarung des
Sachverhaltes noch nicht stattgefunden habe.

Da eine Strafe noch nicht rechtskraftig verhangt worden sei, konne sich auch deren Vollzug zur Zeit noch nicht als
unmoglich erwiesen haben. Gleiches gelte fir die Unmaoglichkeit der Strafverfolgung des Beschuldigten, die erst dann
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zu priufen sei, wenn eine rechtskraftige Strafverfigung bzw ein rechtskraftiges Straferkenntnis vorliege. Da
gegenstandliches Verwaltungsstrafverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen sei, sei die Anwendbarkeit des 8 37 Abs
5iVm 8 37 a Abs 5 VStG jedenfalls unzuldssig. Hinsichtlich der Feststellung, dass der Beschuldigte seinen ordentlichen
Wohnsitz im Ausland habe, mit welchem kein Rechtshilfeabkommen bestehe und somit die Verfolgung als auch die
Vollstreckung der Strafe unmoglich sei, musse darauf hingewiesen werden, dass der Beschuldigte laufend Transporte
nach bzw durch Osterreich durchfiihre und somit bei der Verhangung einer rechtskraftigen Strafe sehr wohl damit
rechnen musste, dass mitgefuhrte Vermdgensgegenstande bzw Bargeld herangezogen und somit die Strafe vollstreckt
wurde. DarUberhinaus werde durch diese Argumentation dem Beschuldigten unterstellt, dass er von vorne herein
nicht bereit sei, eine verhangte Geldstrafe zu bezahlen. Auch bestehe sehr wohl die Méglichkeit Geldstrafen in der
Tschechischen Republik zu exekutieren, selbst wenn ein Rechtshilfeabkommen nicht bestehe. Diesbezlglich waren
von der Behorde nahere Feststellungen nicht getroffen worden, die allerdings zur Beurteilung der Anwendbarkeit des §
37 Abs 5iVm § 37 a Abs 5 VStG notwendig gewesen waren.

Somit seien weder die tatsachlichen noch die rechtlichen Gegebenheiten fur die Erlassung des Verfallsbescheides
gegeben gewesen. Insbesondere muisse nochmals darauf verwiesen werden, dass weder eine rechtskraftige
Strafverfigung noch ein Straferkenntnis vorliege und somit jedenfalls die Erlassung des Verfallsbescheides unzulassig
gewesen sei, weshalb beantragt werde, die angefochtene Entscheidung ersatzlos zu beheben.

Der Unabhéngige Verwaltungssenat im Land NO hat hiezu erwogen:

Gemall § 37 a Abs 1 VStG kann die Behdrde besonders geschulte Organe des oOffentlichen Sicherheitsdienstes
ermachtigen, nach Maligabe der nachfolgenden Bestimmungen eine vorlaufige Sicherheit ? im Zusammenhang mit
Ubertretungen des Gefahrgutbeférderungsgesetzes ? bis insgesamt ? 7267,-- festzusetzen und einzuheben.

Gemald § 37 a Abs 5 iVm§ 37 Abs 5 VStG kann eine vorldufig eingehobene Sicherheit fur verfallen erklart werden,
sobald sich die Strafverfolgung des Beschuldigten und der Vollzug der Strafe als unmadglich erweist. § 17 VStG ist
sinngemal anzuwenden.

Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, dass es sich bei einer Sicherheitsleistung, bzw der vorlaufigen Sicherheit,
ausschlielich um Sicherungsmittel handelt, durch deren Einsatz die Durchfihrung des Strafverfahrens und der
nachfolgende Strafvollzug gesichert werden sollen. Dem Wesen dieser Instrumente entsprechend bedarf ihre
Anwendung keines strengen Beweises bei der Begehung einer Verwaltungsibertretung, es genugt diesbezlglich
vielmehr das Vorhandensein eines entsprechend konkreten Verdachtes.

Voraussetzung flr den Verfall ist deshalb, dass sich gerade jenes Risiko verwirklicht, dem durch die Einhebung der
Sicherheitsleistung bzw der vorlaufigen Sicherheit entgegengewirkt werden soll, also das Risiko, dass sich der
Betroffene durch seinen Aufenthalt in einem Staat, mit dem kein entsprechendes Rechtshilfetibereinkommen besteht,
der Strafverfolgung bzw der Vollstreckung der Strafe entzieht. Voraussetzung hieflir ist wiederum, dass zum Zeitpunkt
des Verfallsausspruches noch eine entsprechende Verdachtslage vorhanden war.

Voraussetzung flr den Verfall ist deshalb, dass sich gerade jenes Risiko verwirklicht, dem durch die Einhebung der
Sicherheitsleistung bzw der vorlaufigen Sicherheit entgegengewirkt werden soll, also das Risiko, dass sich der
Betroffene durch seinen Aufenthalt in einem Staat, mit dem kein entsprechendes Rechtshilfelibereinkommen besteht,
der Strafverfolgung bzw der Vollstreckung der Strafe entzieht. Voraussetzung hieflr ist wiederum, dass zum Zeitpunkt
des Verfallsausspruches noch eine entsprechende Verdachtslage vorhanden war. Diese Verdachtslage war zum
Zeitpunkt des Verfallsausspruches durch die Erstbehdrde aufgrund der dem Verfahren zugrundeliegenden Anzeige
noch gegeben, derzufolge die Meldungsleger bei der durchgefiihrten Uberpriifung die in der Anzeige genannten
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Ubertretungen des Gefahrgutbeférderungsgesetzes festgestellt haben, aus welchem Grund vom Berufungswerber als
Vertreter des BefOrderers die gegenstandliche Sicherheitssumme einbehalten wurde, sowie dartber hinaus die
Deliktssetzung als solche seitens des Berufungswerbers nicht in Abrede gestellt wird.

Ausgehend davon, dass mit der tschechischen Republik kein entsprechendes Rechtshilfeabkommen besteht und somit
weder die Strafverfolgung noch die Vollstreckung der Strafe mdoglich ware, ist die Erstbehdérde zu Recht mit
Verfallsausspruch gemal? § 37 Abs 5 VStG vorgegangen.

Die Anberaumung einer offentlichen mindlichen Verhandlung konnte gemal3 8 51e Abs 3 Z 1 und 2 VStG unterbleiben,
weil sich die Berufungsausfuhrungen lediglich gegen die seitens der Erstbehorde in ihrer Entscheidung getatigte
rechtliche Beurteilung richteten und keine der Parteien ausdrtcklich die Durchfihrung einer Verhandlung begehrte.

Zuletzt aktualisiert am
07.07.2008

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/37
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	TE UVS Niederösterreich 2002/11/28 Senat-HL-02-2041
	JUSLINE Entscheidung


